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ANTRAG 
 
der Landesregierung 
 
 
Einwilligung des Landtages zu dem Antrag auf Änderung des Wirtschaftsplans 
des Sondervermögens „MV-Schutzfonds“ 
 

 

 

 

 

 

 

Der Landtag möge beschließen: 

 

Der Landtag willigt gemäß § 5 Absatz 3 des Gesetzes über die Errichtung eines Sonder-

vermögens „MV-Schutzfonds“ in Verbindung mit Ziffer 7 der Bewirtschaftungsgrundsätze 

zum Wirtschaftsplan Sondervermögen „MV-Schutzfonds“ in die Änderung des Wirtschafts-

plans zur Vorfinanzierung des Kommunalanteils der Krankenhausfinanzierung an den zusätz-

lichen Ausgaben für die Einzelförderung nach dem Landeskrankenhausgesetz ein. 

Zu diesem Zweck wird eine Umschichtung in Höhe von insgesamt 12,2 Millionen Euro aus 

dem Bestand des MV-Schutzfonds (gespeist durch Einnahmen, die zurzeit noch nicht in 

Ausgabeermächtigungen umgesetzt sind) in den Maßnahmenbereich „II B1 Infrastruktur-

investitionen in der Krankenversorgung“ vorgenommen. 

 

 

 

 
Manuela Schwesig 

Ministerpräsidentin 
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Begründung: 
 

Änderungen des Wirtschaftsplans des Sondervermögens „MV-Schutzfonds“ bedürfen seit dem 

8. Juli 2022 gemäß § 5 Absatz 3 des Gesetzes über die Errichtung eines Sondervermögens 

„MV-Schutzfonds“ der Einwilligung des Landtages. 

 

Die Corona-Pandemie stellte und stellt die Krankenhäuser des Landes vor besondere 

Herausforderungen. Gleichzeitig leisteten und leisten die Krankenhäuser einen wesentlichen 

Beitrag zur Bewältigung der Corona-Pandemie. Daher wurden die Krankenhausinvestitionen 

(Einzelförderungen gemäß § 12 des Landeskrankenhausgesetzes) aufgestockt. Die Mittel für 

die Einzelfördermaßnahmen wurden im Sondervermögen „MV-Schutzfonds“ zur Verfügung 

gestellt. Damit wurden die Krankenhäuser in Mecklenburg-Vorpommern in die Lage versetzt, 

wichtige Investitionen bereits während der Corona-Pandemie anzuschieben und umzusetzen.  

 

Mit dem Gesetz über die Errichtung eines Sondervermögens „MV-Schutzfonds“ (Sonder-

vermögensgesetz „MV-Schutzfonds“) vom 1. April 2020 (GVOBl. M-V S. 140), zuletzt 

geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 30. Juni 2022 (GVOBl. M-V S. 400, 401), wurde 

daher eine Aufstockung der Einzelfördermaßnahmen nach dem Landeskrankenhausgesetz 

aufgenommen. 

 

Bereits 2021 sollten durch die Landesregierung zusätzliche Investitionsmittel für Kranken-

häuser in Höhe von 30,5 Millionen Euro im „MV-Schutzfonds“ zur Verfügung gestellt werden. 

Allerdings wurde, anders als im Ergebnis beabsichtigt, nur der Landesanteil in Höhe von 

60 Prozent (18,3 Millionen Euro) ausgabeseitig im Haushaltsplan ausgewiesen. Mit dieser 

Abweichung vom Bruttoprinzip war es nicht möglich, den Kommunalanteil in Höhe von 

40 Prozent (12,2 Millionen Euro) bei den Kommunen zu erheben und anschließend landesseitig 

zu bewirtschaften, obwohl eine Mitfinanzierung durch die kommunale Ebene gesetzlich 

festgeschrieben ist. Gemäß § 24 Absatz 1 Satz 1 des Landeskrankenhausgesetzes (LKHG) 

tragen das Land 60 Prozent und die Landkreise und kreisfreien Städte 40 Prozent, entsprechend 

den Festsetzungen des Haushaltsplanes, von den Kosten der Krankenhausförderung. 

 

Somit stellen die jetzt beantragten 12,2 Millionen Euro keine zusätzlichen Landesmittel dar, 

sondern dienen lediglich der Vorfinanzierung des gesetzlichen Kommunalanteils von 

40 Prozent und Bewirtschaftung (Bewilligung und Auszahlung) der Gesamtsumme von 

30,5 Millionen Euro. 

 

Die Mittel wurden für verschiedene Investitionsmaßnahmen in verschiedenen Krankenhäusern 

bewilligt beziehungsweise zugesagt. Dabei wurde aufgrund von Vorabstimmungen davon 

ausgegangen, dass auch die Kommunalanteile in Höhe von 40 Prozent zur Verfügung stehen.  

 

Aufgrund der bisher nicht erhobenen Kommunalanteile sind jetzt noch die Bewilligungen für 

den Bau der zentralen Notaufnahme am Klinikum Karlsburg sowie der Umbau im Bereich der 

Entbindung am Westmecklenburg Klinikum Helene von Bülow in Hagenow offen.  
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Klinikum Karlsburg:  

Mit der Errichtung einer Notaufnahmestation werden die räumlichen und baulichen Voraus-

setzungen geschaffen, um die stationäre Aufnahme von Patienten bei Bedarf einer herzchirur-

gischen oder kardiologisch-interventionellen Versorgung zentral in einer Station durch-

zuführen. Bisher wurden Notfallpatienten über die Liegendzufahrt direkt in den Bereich der 

Chest-Pain-Unit im Bereich des Herzkatheterlabors oder direkt auf die kardiologischen 

Stationen aufgenommen. Herzchirurgische Notfallpatienten wurden auf der Intensivstation 

oder direkt auf der herzchirurgischen Station aufgenommen. Mit der Errichtung entfallen damit 

die Freihaltung von Zimmern bzw. Betten für diese Patienten. Durch die Verfügbarkeit einer 

Notaufnahmestation ist ein konsequentes Hygiene-Management nicht nur in Bezug auf Corona, 

sondern auch im Hinblick auf das Auftreten multiresistenter Keime konsequent zu realisieren. 

 

Westmecklenburg Klinikum Helene von Bülow am Standort Hagenow:  

Aufgrund steigender Fallzahlen in der Geburtshilfe und der aktualisierten Richtlinie des 

LAGuS M-V vom 28. September 2018 bezüglich der Bauanforderungen und funktionellen 

Empfehlungen aus der Sicht der Hygiene für den Neubau und die Sanierung von Kranken-

häusern und Universitätskliniken in Mecklenburg-Vorpommern ist nach 20-jährigem Betrieb 

eine umfassende Modernisierung und Erweiterung um einen weiteren Kreißsaal notwendig. 

 

Mit diesen Förderungen sollen krankenhausplanerische Entscheidungen mit der entspre-

chenden Förderung umgesetzt und finanziert werden.  

 

Die Zustimmung der Lenkungsgruppe des „MV-Schutzfonds“ zu dem Antrag wurde am 

24. März 2023 erteilt. Insofern bedarf es nunmehr noch der Vorlage des Antrages zur 

Beschlussfassung im Landtag. Der entsprechende Antrag, aus dem sich weitergehende 

Ausführungen zum Sachverhalt ergeben, ist als Anlage 1 beigefügt. Unter Berücksichtigung 

der Änderungen ergibt sich der als Anlage 2 beigefügte Wirtschaftsplan des Sondervermögens 

„MV-Schutzfonds“. 
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Anlage 2 
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